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Satzung

des Landkreises Konstanz zur Änderung der Satzung über die Vermeidung, Verwertung und

Beseitigung von Abfällen (Abfallwirtschaftssatzung)

Auf Grund von

§ 3 Abs. 1 Satz 1 der Landkreisordnung für Baden-Württemberg (Landkreisordnung - LKrO),

§§ 17 Abs. 1, 20 Abs. 1 Satz 1 und 22 des Gesetzes zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Si

cherung der umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen (Kreislaufwirtschaftsgesetz -

KrWG)

§§ 9 Abs. 1 und 10 Abs. 1 des Gesetzes zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Gewährleistung

der umweltverträglichen Abfallbewirtschaftung (Landes-Kreislaufwirtschaftsgesetz - LKreiWiG)

§§ 2 Abs. 1 bis 4,13 Abs. 1 und 3,14,15 und 18 des Kommunalabgabengesetzes (KAG)

hat der Kreistag des Landkreises Konstanz am 4. November 2024 folgende Änderungssatzung zur
Satzung über die Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen (Abfallwirtschaftssatzung) in

der Fassung vom 23. Oktober 2023 beschlossen:

Artikel 1 (Änderungen)

§5

Abfallarten

Absatz 6 wird wie folgt geändert:

Bioabfälle:

Biologisch abbaubare pflanzliche, tierische oder aus Pilzmaterialien bestehende Abfälle im Sinne von

§ 3 Abs. 7 KrWG. Stoffe, die dazu geeignet sind, den anschließenden Verwertungsprozess zu beein

trächtigen, dürfen nicht in die Biotonne gegeben werden (z. B. biobasierte, kompostierbare oder

biologisch abbaubare Kunststoffe „Biokunststoffe").

§9

Getrenntes Einsammeln von Abfällen zur Verwertung

Absatz 1, Ziffer 2, erster Soieaelstrich, wird wie folgt geändert:

Abfälle aus privaten Haushaltungen

Bioabfälle (§ 5 Abs. 6), Beutel und Tüten aus Kunststoff sowie aus biobasierten, kompostierbaren

oder biologisch abbaubaren Kunststoffen „Biokunststoffen" dürfen nicht verwendet werden.
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Artikel 2 (Inkrafttreten)

Die Anderungssatzung tritt am 1. Januar 2025 in Kraft.

Konstanz, den 4. November 2024

Zeno Danner, Landrat

Hinweis:

Eine etwaige Verietzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Landkreisordnung für Baden-

Württemberg (LKrO BW) oder auf Grund der LKrO erlassener Verfahrensvorschriften beim Zustande

kommen dieser Satzung wird nach § 3 Abs. 4 LKrO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich oder

elektronisch innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber dem Landkreis

geltend gemacht worden sind; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen.

Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die

Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.
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